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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Holzmedia GmbH 
 
1. Allgemeines, Geltungsbereich 
(1) Allen Angeboten, Lieferungen und sonstigen Leistungen der Holzmedia 
GmbH - auch zukünftigen - liegen ausschließlich diese Allgemeinen Liefer- 
und Zahlungsbedingungen zugrunde. Gegenbestätigungen des Kunden 
unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit 
widersprochen. Entgegenstehende oder in diesen Allgemeinen Liefer - 
und Zahlungsbedingungen nicht enthaltene anderslautende Bedingungen 
des Kunden können nur Vertragsinhalt werden, wenn sie von uns 
ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind. 
(2) Unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nur 
gegenüber Personen, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (Unter-
nehmer) sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
 
2. Vertragsschluss, Selbstbelieferungsvorbehalt, Wiederausfuhr 
(1) Aufträge werden mit unserer schriftlichen Bestätigung, deren Inhalt für 
das Vertragsverhältnis sowie für den Liefer - und Leistungsumfang allein 
maßgebend ist, rechtsverbindlich. Nebenabreden, mündliche Erklärungen 
von Angestellten oder Vertretern sowie Änderungen bestätigter Aufträge 
(inkl. Änderungen an Liefergegenständen) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der schriftlichen Bestätigung durch uns. 
(2) Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt der fristgerechten 
und ordnungsgemäßen Selbstbelieferung. 
(3) Alle von uns gelieferten Produkte sind zum Verbleib in dem mit dem 
Kunden vereinbarten Lieferland bestimmt. Die Wiederausfuhr von 
Produkten unterliegt grundsätzlich den Außenwirtschaftsvorschriften der 
Bundesrepublik Deutschland bzw. des Ursprungslandes und ist für den 
Kunden ggf. genehmigungspflichtig. Der Kunde muss sich selbst über 
diese Vorschriften informieren. 
 
3. Preise 
(1) Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk bzw. Lager 
zuzüglich Verpackung, Versand und Versicherung sowie Umsatzsteuer in 
der jeweiligen gesetzlichen Höhe. 
(2) Preise gelten stets nur für den konkreten Auftrag,  
d. h. weder für zurückliegende noch für künftige Aufträge. 
(3) Bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als fünf 
Wochen können beide Vertragsparteien eine Änderung des vereinbarten 
Preises in dem Umfang verlangen, wie nach Vertragsschluss von den 
Vertragsparteien jeweils nicht abwendbare Veränderungen preisbildender 
Faktoren eintreten, wie z.B. Kostensenkungen oder -erhöhungen aufgrund 
von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen. Die Preisänderung 
hat sich zu beschränken auf den Umfang, der zum Ausgleich der 
eingetretenen Kostensenkung oder -erhöhung erforderlich ist. Ein 
entsprechendes Preisanpassungsrecht steht einer Vertragspartei auch 
dann zu, wenn sich aufgrund von Verzögerungen, die die andere Partei zu 
vertreten hat, eine tatsächliche Lieferzeit von mehr als fünf Wochen ergibt. 
 
4. Technische Hinweise 
(1) Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und 
Ausführungen (Farbe und Struktur), insbesondere bei Nachbestellungen, 
bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materia-
lien (Massivhölzer, Furniere) liegen und üblich sind. 
(2) Holz ist ein natürlicher Rohstoff. Wie bei allen organischen Stoffen 
besteht bei Holz eine Beziehung zwischen Luftfeuchte und Volumen. Wir 
empfehlen deshalb, die relative Luftfeuchte während des Betriebes der 
Heizung im normalen Bereich zwischen 50 und 60 % zu halten. Bei dieser 
Luftfeuchte wird es nicht zu Formänderungen des Holzes kommen, die 
über das normale Maß hinausgehen. Für das Wohlbefinden des Men-
schen und die Behaglichkeit in den Räumen ist eine Beachtung eines 
gesunden Raumklimas – etwa 50 % relative Luftfeuchte zu 20° C – 
ebenfalls zu empfehlen. Zur Erreichung dieser Werte empfehlen wir 
während des Betriebes der Heizung in den Wintermonaten eine entspre-
chende Luftbefeuchtung. Aufgrund der technologischen Eigenschaften des 
Naturproduktes Holz und der raumklimatischen Verhältnisse während der 
Heizperiode können Fugen nicht ausgeschlossen werden. Sie sind aber 
im Allgemeinen gleichmäßig verteilt und bilden keinerlei Qualitätsmängel. 
Für Schäden die auf Grund zu geringer Luftfeuchtigkeit entstanden sind, 
schließen wir die Gewährleistung aus. 
 
5. Zahlung 
(1) Zahlungen sind, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 
innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum netto Kasse ohne Abzug zu 
leisten. Bei Erstbestellung ist die Zahlung per Vorkasse bzw. Nachnahme 
zu entrichten. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den 
Betrag verfügen können (Zahlungseingang). 
(2) Wechsel und Schecks werden nur nach vorheriger Vereinbarung und 
nur erfüllungshalber angenommen und gelten erst nach vorbehaltloser 
Gutschrift als Zahlung. Bank-, Diskont-, Wechsel- und sonstige Spesen 
zuzüglich Umsatzsteuer gehen nach Maßgabe der Privatbanksätze zu 
Lasten des Kunden.  
(3) Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, vom 
Verzugszeitpunkt an Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem Basiszins-
satz zu verlangen. Den Vertragspartnern bleibt der Nachweis eines 
höheren bzw. wesentlich niedrigeren tatsächlichen Schadens unbenom-
men. Unsere Rechte aus Ziff. 5 Abs. 4 sowie das Recht, bereits ab 
Fälligkeit bei einem beiderseitigen Handelsgeschäft Fälligkeitszinsen in 
Höhe von 3% p. a. über dem Basiszinssatz, mindestens jedoch in Höhe 
von 5% p. a. verlangen zu können, bleiben unberührt.  
(4) Eine Aufrechnung oder die Ausübung eines Zurück-behaltungsrechtes 
ist nur wegen von uns anerkannter, nicht bestrittener, entscheidungsreifer 
oder rechtskräftig festgestellter Rechtsansprüche des Kunden statthaft. 
 
6. Lieferfrist, Abnahme, Annahmeverzug 
(1) Ist eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum unserer 
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Kunden zu 
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und der vollstän-
digen Klärung der vom Kunden zu beantwortenden technischen Fragen 
und der durch ihn anzugebenden Einzelheiten der gewünschten Ausfüh-
rung. 

(2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn vor ihrem Ablauf die nach Ziff. 6 
den Gefahrübergang bewirkenden Umstände eingetreten sind.  
(3) Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Verzugs - 
angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhersehbaren, nach 
Vertragsabschluß eintretenden Hindernissen, die wir nicht zu vertreten 
haben, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Erbringung der 
geschuldeten Leistung von Einfluss sind. Das gilt auch dann, wenn diese 
Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger 
Hindernisse teilen wir dem Kunden baldmöglichst mit. Wenn die Behinde-
rung länger als drei Monate dauert oder feststeht, dass sie länger als drei 
Monate dauern wird, können sowohl der Kunde als auch wir vom Vertrag 
zurücktreten. 
(4) Gerät der Kunde mit der Annahme der Liefergegenstände oder der 
Zahlung in Rückstand, so können wir nach fruchtlosem Ablauf einer 
aufgrund Gesetzes erforderlichen und von uns gesetzten angemessenen 
Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt 
Leistung verlangen. Bei Geltendmachung des Schadensersatzanspruches 
statt Leistung können wir ohne Nachweis eine Entschädigung - in Höhe 
von 20% des Kaufpreises zur Abgeltung des entgangenen Gewinns 
verlangen, sofern es sich beim Liefergegenstand um ein Serien- oder 
Standardprodukt handelt oder - in Höhe von 100% des Kaufpreises 
verlangen, sofern es sich beim Liefergegenstand um eine Einzelanferti-
gung nach spezifischen Kundenwünschen handelt und unsererseits die 
zur Herstellung der Lieferbereitschaft erforderlichen Aufwendungen 
entstanden sind. 
 
Den Vertragspartnern bleibt der Nachweis eines höheren bzw. wesentlich 
niedrigeren tatsächlichen Schadens unbenommen. Unberührt bleiben 
auch die sich aus dem Gesetz ergebenden Regeln für die Ermittlung des 
Schadensersatzes, sofern der Vertrag unsererseits bereits vollständig 
erfüllt ist. Außerdem sind wir berechtigt, bei Abnahmeverzug des Kunden 
die anfallenden Mehraufwendungen, insbesondere Lagerkosten, zu 
berechnen. 
 
7. Lieferung, Versand und Gefahrübergang 
(1) Alle Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Kunden. 
(2) Soweit keine besonderen Vereinbarungen über die Versandart 
getroffen wurden, dürfen wir die zweckmäßige Versandart nach eigenem 
Ermessen bestimmen (ohne Gewähr für sicherste, schnellste u. günstigste 
Beförderung). 
(3) Teillieferungen und -leistungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. 
(4) Gelangt der Liefergegenstand in einen anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaft, so ist der Kunde verpflichtet, uns vor 
Versendung seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, über die die 
Lieferung abzuwickeln ist, und seinen Gewerbezweig mitzuteilen. Dies gilt 
entsprechend bei Einbeziehung weiterer Staaten in die für diese Regelung 
maßgebenden Vorschriften. 
(5) Bei Lieferungen geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Kunden 
über, in dem eine Lieferung unser Werk oder Lager verlässt. Dies gilt 
auch, wenn Teillieferungen erfolgen. Verzögert sich der Versand infolge 
von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit 
der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 
 
8. Gewährleistung 
(1) Bezüglich der Untersuchungs-, Anzeige- und Rügepflicht des Käufers 
bei Sachmängeln wird auf die gesetzlichen Vorschriften der §§ 377ff. HGB 
verwiesen. 
(2) Die Verjährungsfristen für Sachmängelansprüche richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 
(3) Soweit die gelieferte Ware einen nicht unerheblichen Mangel aufweist, 
kann der Kunde als Nacherfüllung nach seiner Wahl entweder die 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder die Lieferung einer 
mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Sind wir zur Nachbesse-
rung/ Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere 
verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die 
wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nachbesse-
rung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Kunde, sofern weitere Nacherfüllungs-
versuche für ihn unzumutbar sind, nach seiner Wahl berechtigt, von dem 
Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. 
(4) Für normale Abnutzung, insbesondere an Verschleißteilen besteht 
keine Gewährleistungspflicht. Eine Gewährleistungspflicht besteht ferner 
dann nicht, wenn Schäden oder Störungen an dem Liefergegenstand 
eintreten, die auf unsachgemäße Behandlung oder Verwendung ungeeig-
neter Betriebsbedingungen zurückzuführen sind. 
(5) Für Schäden wegen Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes haften 
wir nur in den in Ziff. 8 genannten Grenzen.  
(6) Soweit es sich bei dem mangelhaften Liefergegenstand um ein 
Fremderzeugnis handelt, sind wir berechtigt, unsere Sachmängelansprü-
che gegen unsere Vorlieferanten dem Kunden abzutreten und ihn auf 
deren (gerichtliche) Inanspruchnahme zu verweisen. Aus den Abs. 3 und 5 
können wir erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Ansprü-
che gegen unsere Vorlieferanten trotz rechtzeitiger (gerichtlicher) 
Inanspruchnahme nicht durchsetzbar sind bzw. die Inanspruchnahme im 
Einzelfall unzumutbar ist. 
 
9. Haftung 
(1) Wir haften entsprechend den Vorschriften des Produkthaftungsgeset-
zes sowie in den Fällen zu vertretenden Unvermögens und zu vertretender 
Unmöglichkeit. Ferner haften wir für Schäden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, bei 
Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache sowie bei 
einer von uns zu vertretenden unerlaubten Handlung. 
(2) Soweit unsere Haftung aufgrund der vorstehenden Bestimmungen 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
(3) Die Verjährung der Ansprüche des Kunden gegenüber uns richtet sich 
nach Ziff. VII , soweit es nicht um Ansprüche aus unerlaubter Handlung 
oder nach dem Produkthaftungsgesetz geht. 
 
 
 

10. Eigentumsvorbehalt und sonstige Sicherungen 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis 
zur vollständigen Erfüllung sämtlicher - auch der zukünftigen - Forderun-
gen (einschließlich der Nebenforderungen, wie z. B. Wechselkosten, 
Zinsen) aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor.  
Besteht mit dem Kunden eine Kontokorrentabrede, besteht der Eigen-
tumsvorbehalt bis zur vollständigen Begleichung des anerkannten Saldos. 
Bei Entgegennahme eines Schecks oder Wechsels tritt Erfüllung erst ein, 
wenn der Scheck oder Wechsel eingelöst ist und wir über den Betrag ohne 
Regressrisiken verfügen können. Soweit mit dem Kunden Zahlung 
aufgrund des Scheck -Wechsel-Verfahrens vereinbart wird, erstreckt sich 
der Eigentumsvorbehalt auch auf die Einlösung des von uns ausgestellten 
Wechsels durch den Kunden und erlischt nicht durch die Gutschrift des 
erhaltenen Schecks bei uns. 
(2) Der Kunde darf die Waren im ordnungsgemäßen und üblichen 
Geschäftsgang verarbeiten und veräußern, jedoch weder verpfänden noch 
zur Sicherung übereignen. 
(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln 
und auf eigene Kosten gegen Diebstahl, Zerstörung und Beschädigung 
angemessen zu versichern. Bei Pfändung, Beschlagnahme, Beschädi-
gung und Abhandenkommen hat uns der Kunde unverzüglich zu unterrich-
ten. Der Kunde trägt alle Kosten, die insbesondere im Rahmen einer 
Drittwiderspruchsklage zur Aufhebung einer Pfändung und ggf. zu einer 
Wiederbeschaffung der Liefergegenstände aufgewendet werden müssen, 
soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können. 
(4) Bei Zahlungsverzug oder wenn der Kunde sonstige wesentliche 
Vertragspflichten verletzt, sind wir zur einstweiligen Zurücknahme der 
Vorbehaltsware berechtigt. Die Ausübung des Zurücknahmerechts stellt 
keinen Rücktritt vom Vertrag dar. 
(5) Der Kunde tritt die aus einem Weiterverkauf, einer Weiterverarbeitung 
oder einem sonstigen Rechtsgrund (z. B. im Versicherungsfall, bei einer 
unerlaubten Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden 
Kaufpreis, Werklohn -, oder sonstigen Forderungen (einschließlich des 
anerkannten Saldos aus einer Kontokorrentabrede bzw. im Fall einer 
Insolvenz des Geschäftspartners des Kunden, den dann vorhandenen 
"kausalen Saldo") in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
bereits jetzt an uns ab; wir nehmen die Abtretung an. Wir ermächtigen den 
Kunden widerruflich, die an uns abgetretene Forderung für Rechnung von 
uns im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung 
kann nur widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen von uns hat der 
Kunde in einem solchen Fall die zur Einziehung erforderlichen Angaben 
über die abgetretenen Forderungen zu machen, entsprechende Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung anzuzei-
gen. 
(6) Die Verarbeitung oder Umbildung der Liefergegenstände durch den 
Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des 
Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 
Übrigen das gleiche wie für den unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Gegenstand. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehören-
den Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und erlischt 
dadurch unser Eigentum, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das 
Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache anteilsmäßig (d. h. im 
Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verbunde-
nen Gegenständen im Zeitpunkt der Verbindung) auf uns übergeht. Der 
Kunde verwahrt das Miteigentum von uns unentgeltlich. Für die durch 
Verbindung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für den 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstand. 
(7) Übersteigt der realisierbare Wert der uns nach den vorgenannten 
Bestimmungen eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen gegen 
den Kunden nicht nur vorübergehend um mehr als 10 %, werden wir 
insoweit Sicherheiten nach eigener Wahl auf Verlangen des Kunden 
freigeben. Die vorstehend genannte Deckungsgrenze von 110 % erhöht 
sich, soweit wir bei der Verwertung des Sicherungsgutes mit Umsatzsteuer 
belastet werden, die durch eine umsatzsteuerliche Lieferung des Kunden 
an uns entsteht, um diesen Umsatzsteuerbetrag. 
(8) Wir behalten uns das Eigentums- und Urheberrecht an Kostenanschlä-
gen, Entwürfen, Zeichnungen und Berechnungen vor. Sie dürfen ohne 
unsere Zustimmung weder genutzt, vervielfältigt noch dritten Personen 
zugänglich gemacht werden. Sie sind im Falle der Nichterteilung des 
Auftrages unverzüglich zurückzugeben. 
 
11. Schlussbestimmungen 
(1) Der Kunde ermächtigt uns unter Verzicht auf eine Mitteilung, perso-
nenbezogene Daten im Rahmen der Zulässigkeit des Bundesdaten-
schutzgesetzes zu verarbeiten, soweit dies f. die Durchführung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich ist.  
(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist Erfüllungsort Burgstetten. 
(3) Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches 
Sondervermögen ist, ist Gerichtsstand für sämtliche Rechte und Pflichten 
der Vertragsbeteiligten aus Geschäften jeder Art - auch für Wechsel- und 
Scheckstreitigkeiten - Karlsruhe. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluß 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt 
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zur Zeit der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, den 
Kunden an dessen allgemeinem Gerichtsstand zu verklagen. 
(4) Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 


